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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Der Bundesrat zog die Konsequenzen aus den zum Teil massiven Kritiken am Vorentwurf
für ergänzende Massnahmen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens.
Unbeschadet überstand die Vernehmlassung lediglich das Melderecht für
Bankangestellte und weitere mit der Vermögensverwaltung betraute Personen beim
Verdacht auf einen deliktischen Ursprung von Geldern. Hingegen beschloss der
Bundesrat, auf die radikalste Neuerung, die Einführung der Strafbarkeit von
Unternehmen, vorläufig zu verzichten. An der Einführung des Begriffs der «kriminellen
Organisation» und der Bestrafung derjenigen, welche sich an solchen Organisationen
beteiligen oder sie unterstützen, möchte der Bundesrat im Prinzip festhalten. Der
konkrete Wortlaut der Bestimmungen soll aber von einem Expertengremium ebenso
noch einmal überarbeitet werden wie die Bestimmungen zur Beschlagnahmung von
Erträgen aus kriminellen Aktivitäten. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die beiden Tessiner Ständeräte Abate (fdp) und Lombardi (cvp) sorgten schliesslich
dafür, dass die Verfügung der Finma gegen die Bank BSI auch von der
parlamentarischen Arena nicht unkommentiert blieb. Die beiden Standesvertreter des
Heimatkantons der BSI kritisierten das Vorgehen der Finma im Rahmen einer Anfrage an
den Bundesrat. So stiessen sich die beiden insbesondere am Zeitpunkt der Publikation
der Verfügung, die gemäss Abate und Lombardi vor der definitiven Beurteilung der
Sachlage und vor der Information der direkt Betroffenen erfolgt sei und damit der BSI
Schwierigkeiten in Form von Liquiditätsabflüssen einerseits und dem gesamten
Tessiner Finanzplatz erheblichen Schaden in Form eines Reputationsverlustes
andererseits zugefügt habe. Geäussert wurde auch der Verdacht, dass die Finma mit
ihrer Verfügung die Prinzipien von Verhältnismässigkeit und Rechtsgleichheit verletzt
habe und stattdessen an der BSI ein Exempel habe statuieren wollen - ein Vorwurf, der
durch den Umstand Nahrung fand, dass mit der UBS eine andere Bank für
Verstrickungen in ähnliche Geschäfte mit dem Fonds 1MBD von der Finma unbestraft
geblieben war. Die Finma selber wies die Vorwürfe, sie behandle nicht alle ihr zur
Aufsicht unterstellten Banken gleich, als unberechtigt zurück. 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 29.06.2016
NICO DÜRRENMATT

1) AB SR, 1992, S. 1227 f.; Pieth (1992): Bekämpfung der Geldwäscherei. Modefall Schweiz?; Presse vom 8.7.92
2) TA, 30.6.16
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